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Kein Vorliegen einer PTBS mangels objektiven Nachweises der entsprechenden DSM-IV 
Kriterien.  
 
§§ 8 Abs. 1 S. 1; 56 SGB VII 
 
Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 29.08.2019 – L 16 U 129/16 – 
Bestätigung des Urteils des SG Braunschweig vom 02.06.2016 – S 14 U 75/12 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 9/20 R - wird berichtet  
 

Die Parteien streiten um die Gewährung einer Versichertenrente als Folge eines Arbeits-
unfalls vom 18.10.2009. An diesem Tag erlitt der Kläger einen Unfall, zu dessen genauem 
Hergang er unterschiedliche Darstellungen abgab. Laut D-Arztbericht vom selben Tage war er 
in die Stranggießanlage geklettert, um dort etwas zu inspizieren. Dabei sei er seitlich von zwei 
Maschinenteilen eingequetscht worden, die sich eigenständig nach einigen Sekunden gelöst 
hätten, so dass er sich selbst habe aus der Anlage befreien können. Nach späterer Darstellung 
sei er bei der Inspektion von einem Gerät getroffen worden, umgefallen und habe von da an 
eine Erinnerungslücke. Der D-Arzt stellte als Diagnose eine Fraktur der zwölften Rippe und 
ein stumpfes Bauchtrauma fest. Es erfolgte eine stationäre Behandlung vom 18.-
27.10.2009. Augenärztlich und neurologisch ergaben sich keine behandlungsrelevanten Be-
funde. Im weiteren Verlauf des Jahres wurde der Kläger psychiatrisch behandelt. Der behan-
delnde Arzt stellte u. a. eine mittelschwere depressive Entwicklung im Rahmen einer akuten 
posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) fest, welche er als eindeutig im Zusammenhang 
mit dem Unfallereignis vom 18.10.2009 stehend bewertete. Es wurden weitere Behandlungs- 
und Rehamassnahmen durchgeführt. Auch weitere Begutachtungen wurden vorgenommen, 
die zu verschiedensten Ergebnissen kamen. 
Am 02.07.2011 wurde der Kläger in seinem Unfallbetrieb auf eine Tätigkeit als Steuermann in 
der Produktion umgesetzt und arbeitete seitdem wieder vollschichtig. 
Mit Bescheid vom 18.11.2011 lehnte die Beklagte einen Anspruch auf Rente wegen der 
Folgen des Arbeitsunfalls vom 18.10.2009 ab. Als Unfallfolgen wurden eine spezifische Pho-
bie vor der Unfallmaschine und damit einhergehende Ängste vor Enge, dies in schwerer Aus-
prägung, sowie eine leichte Anpassungsstörung und eine längere depressive Reaktion in leich-
ter Ausprägung, des Weiteren verheilte Knochenbrüche der 7. bis 10. Rippe rechts sowie der 
10. Rippe links festgestellt. Die daraus resultierende MdE betrage 10 v.H. 
Hiergegen erhob J. Widerspruch, später Klage. Nach Einholung mehrerer Gutachten im Ver-
fahren wies das SG die Klage ab. 
Auf die Berufung bestätigte das LSG die Entscheidung des SG. 
Die vom Kläger als Unfallfolge anzuerkennende posttraumatische Belastungsstörung 
(PTBS) sei nicht im Vollbeweis nachgewiesen. Keines der erforderlichen Kriterien nach DSM-
IV habe objektiviert werden können. Zwar hätten die Gutachter Dr. U. im Gutachten vom 
24.11.2010 und Z. im Gutachten vom 23.10.2013 eine unfallbedingte PTBS bei dem Kläger als 
vorliegend festgestellt. Deren Gutachten seien aber aus Sicht des LSG nicht stimmig (wird aus-
geführt; S 333). 
Auch die somatoforme Schmerzstörung, die bei B festgestellt worden sei, stünde in keinem 
Zusammenhang mit dem fraglichen Unfallereignis, da sie nach den Befundberichten bereits 
deutlich vor dem Arbeitsunfall vorlag. 
Letztlich seien die Unfallfolgen vollständig und korrekt vom beklagten Unfallversicherungsträger 
im Bescheid festgestellt worden. Diese begründeten keine rentenberechtigende MdE. 
Hinweis: Siehe in diesem Zusammenhang auch das Urteil des BSG vom 06.10.2020 – B 2 U 
10/19 R – [UVR 03/2021, S. 110] in dem das Gericht die Kriterien für den Nachweis einer we-
sentlichen Änderung bei einer PTBS beschreibt. (D.K.) 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/22773054/23374164/-/03_2021_02.pdf?nodeid=23377436&vernum=-2
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Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat mit Urteil vom 29.08.2019 – L 16 U 
129/16 –  wie folgt entschieden: 
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